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GEMEINDEAMT

Langenegg

VERORDNUNG

der Gemeindevertretung der Gemeinde Langenegg über die

Änderung des Flächenwidmungsplanes

Gemäß § 23 in Verbindung mit § 21 Abs 6 und 7 des Raumplanungsgesetzes, LGBI Nr 39/1996 idF. LGBI. Nr
28/2011, wird verordnet:

Der Flächenwidmungsplan der Gemeinde Langenegg wird wie folgt geändert:

Teilflächen (114 m2) von dem Grundstück: Gst-Nr. 755/4, KG 91020

von Freifläche Landwirtschaftsgebiet

in Freifläche Sondergebiet - Holzschuppen

werden nach Maßgabe der im angeschlossenen Lageplan rot umrandeten Grenzen umgewidmet.

Die zeichnerischen Darstellungen liegen im Gemeindeamt während der Kundmachungsfrist zur allgemeinen
Einsicht auf.

Langenegg, am 07. Februar 2019

Bürgermeister Kurkkrottenhammer
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